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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 4150/J-NR/2015 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Hagen, Kolleginnen und Kollegen haben an 

mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Der Strafrechtsfall LYONESS“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage auf Grund der mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu 1 bis 4: 

Die Strafanzeige gegen RA Dr. R. kenne ich aufgrund dieser Anfrage. Wegen der darin 

enthaltenen Vorwürfe in Richtung §§ 153, 302, 310 und 105 StGB erfolgte eine 

Verfahrenstrennung und Abtretung gemäß § 20a Abs. 4 StPO an die Staatsanwaltschaft 

Graz. Die Zentrale Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft 

Graz prüfen jeweils das Vorliegen eines Anfangsverdachtes. Aufgrund der laufenden 

Ermittlungen ersuche ich um Verständnis, dass ich in diesem Verfahrensstadium aus Gründen 

des Datenschutzes, zur Sicherung des Ermittlungserfolges bei laufenden Strafverfahren, 

sowie zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte von Verfahrensbeteiligten keine Details zum 

Stand des nichtöffentlichen Verfahrens (§ 12 StPO) bekanntgeben kann. 

 

Wien, 13. Mai 2015 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.
Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und
des Ausdrucks finden Sie unter:
http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur 
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